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Sehr geehrte Frau Landratspräsidentin

Am 3. Dezember 2015 haben Sie die erwähnte Standesinitiative bei der
Bundesversammlung eingereicht.

Die beiden Räte haben beschlossen, der Standesinitiative keine Folge zu geben - der
Ständerat am 15. Dezember 2016, der Nationalrat am 13. Dezember 2017 .

Die in den Räten zur Sprache gelangten Argumente können Sie den beiliegenden
Kommissionsberichten und den Auszügen aus dem Amtlichen Bulletin entnehmen.

Wir bitten Sie, von den Beschlüssen Kenntnis zu nehmen.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Landratspräsidentin, den Ausdruck unserer
vorzüglichen Hochachtung

Phit b
It
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Beilagen: erwähnt
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Kt. lv. BL. Dringliche Nachbesserungen der Schweizerischen
Strafprozessordnung

Bericht der Kommission für Rechtsfragen vom 30. August 2016

Die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates hat an ihrer Sitzung vom 30. August 2016 die

vom Kanton Basel-Landschaft am 3. Dezember 2015 eingereichte Standesinitiative vorgepr[tft.

Mit der Standesinitiative wird die dringliche Nachbesserung diverser Bestimmungen der
Strafprozessordnung (Art. 78, 147 und 221 StPO) gefordert.

Antrag der Kommission

Die Kommission beantragt mit 11 zu O Stimmen bei 1 Enthaltung, der Standesinitiative keine Folge

zu geben.

Berichterstattung : Jositsch

lm Namen der Kommission
Der Präsident:

Fabio Abate

lnhalt des Ber¡chtes
1 Text und Begründung
2 Stand der Vorprüfung
3 ErWägungen der Kommission
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1 Text und Begründung

1.1 Text

Gestützt auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung reicht der Kanton Basel-Landschaft
folgende Standesinitiative ein :

1. Artikel 147 Absalz 4 stPo sei wie folgt zu ergänzen (neuer zweiter satz):
4 Beweise, die in Verletzung der Bestimmungen dieses Artikels erhoben worden sind, düffen nicht
zulasten der Partei ven¡rertet werden, die nicht anwesend war. Aussagen zulasten einer Partei sind
ven¡rertbar, wenn diese wenigstens einmalwährend des Verfahrens hinreichend Gelegenheit hatte,
ihr Fragerecht auszuüben.
2. Artikel 78 StPO seiwie folgt zu ändern:
a. es sei auf geeignete Weise klarzustellen, dass bei Einsak technischer Hilfsmittel die Pflicht zur
unmittelbaren, gleichzeitigen Protokollierung nicht besteht;
b. es sei in Aftikel 78 Absatz Sbis StPO die Passage "im Hauptverfahren" ersatzlos zu streichen,
damit klar wird, dass diese Regelung auch für das Vorverfahren gilt;
c. es sei auf geeignete Weise klarzustellen, dass vorbehältlich Artikel 78 Absatz 3 StPO auch
Transkriptionen sich wie direkte Protokollierungen auf die wesentlichen Elemente beschränken
können.
3. Artikel 221 Absatz 1 Buchstabe c StPO sei wie folgt zu ändern:
"durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer erheblich gefährdet, (nachdem
sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat.)"

1.2 Begründung

Allgemeine Bemerkungen
1. Die Schweizerische Strafprozessordnung ist am 1 . Januar 2011 in Kraft getreten. Es war klar,
dass damit für die mit der Strafuerfolgung befassten kantonalen Behörden tiefgreifende
Umstellungen verbunden waren. Unser Kanton verfügte bereits über eine moderne kantonale
Strafprozessordnung, insofern waren viele der nunmehr gesamtschweizerischen Regelungen nicht
neu. Allerdings hat sich rasch gezeigt, dass bestimmte besonders weitgehende Regelungen in der
Praxis zu erheblichen Schwierigkeiten führen, die Durchführung von Strafuerfahren unnötig
erschweren oder geradezu infrage stellen. Dies haben auch verschiedene überkantonale Gremien
festgestellt:
- die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz, neu Schweizerische
Staatsanwaltschaftskonferenz (SSK), hat sich mit einer "Mängelliste" an die Konferenz der
kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) gewandt;
- die KKJPD hat am 22. Dezember 2014 ein Schreiben mit den dringlichen änderungsbedürftigen
Punkten an die Kommissionen für Rechtsfragen des National- und des Ständerats sowie an die
Vorsteherin des EJPD gerichtet;
- verschiedene Urheber von Vorstössen auf Bundesebene, namentlich die Kommission für
Rechtsfragen des Ständerats mit ihrer Motion 14.3383, welche von den eidgenössischen Räten
angenommen wurde.
Aufgrund der Motion 14.3383 ist der Bundesrat beauftragt, die Praxistauglichkeit der geltenden
Strafprozessordnung zu überprüfen und bis Ende 2018 dem Parlament die erforderlichen
Gesetzesanpassungen zu beantragen. ln den Beratungen bestand dahingehend Konsens, dass es
einige Jahre dauern werde, bis sich die Praxis an dieses neue Regelwerk gewöhnt und sich die
Rechtsprechung gefestigt habe und klar werde, in welchen Punkten Verbesserungen oder
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Korrekturmassnahmen notwendig seien. Bis der Bundesrat diese komplexe Prüfung vorgenommen

habe, wollen sich die Kommissionen für Rechtsfragen in Zurückhaltung üben und parlamentarischen

lnitiativen im Bereich des Strafprozessrechts nur Folge geben, wenn diese ein grosses und

dringliches Problem aufgreifen.
Lanàrat und Regierungsrat des Kantons Baselland gehen im Einklang mit der KKJPD mit dieser

Haltung in zweierlei Hinsicht einig: Grundsätzlich braucht es eine fundierte Evaluation der neuen
Bestimmungen im Sinne der obigen Ausführungen. Allerdings sind heute Punkte erkennbar, bei

welchen sowohl Handlungsbedarf als auch Dringlichkeit ausser Frage stehen. Deshalb soll ftlr die

wesentlichen dringlichen Punkte zum lnstrument der Standesinitiative gegriffen werden.
2. Formellstützt sich diese Standesinitiative auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung vom 18.

April 1g99 und Paragraf 67 Absatz 1 Buchstabe b der basellandschaftlichen Kantonsverfassung,
welche in Verbindung mit Paragraf 36 Absatz 1 Buchstabe b des Landratsgesetzes die Zuständigkeit
des Landrates definieren. Die Standesinitiative ist bewusst nicht als ausformulierter Entwurf
vorgesehen, sondern in Form einer allgemeinen Anregung, um den Spielraum und die Möglichkeiten

auf Bundesebene nicht unnötig einzuschränken und Lösungen vorwegzunehmen.
Landrat und Regierungsrat erachten die Bereinigung der oben erörterten Punkte als ebenso
gewichtig wie vordringlich. Da es um abschliessende Regelungen des Bundesrechts geht, ist keine

Losung im Rahmen kantonaler Gesetzgebung möglich, sondern nur ein Vorstoss an den Bund.

Dafür ist die Standesinitiative das beste Mittel; sie ist auch gemäss Artikel 160 Absa2 1 der

Bundesverfassung zulässig, weil die Strafuerfolgung Sache der Kantone ist und deshalb kantonale
Behörden diesen Schwierigkeiten ausgesetzt sind.

2 Stand der Vorprüfung

Die Kommission hat diese lnitiative zum ersten Mal behandelt. Der Ständerat ist Erstrat

3 Erwägungen der Kommission

Da sich die Kommissionen für Rechtsfragen in den le2ten Jahren verschiedentlich mit Geschäften
betreffend die neue Strafprozessordnung befassen mussten, entschloss sich die RK-SR, eine
grundsätzliche Diskussion über die Vorgehensweise in diesem Themenbereich zu führen. Sie kam

zum Schluss, dass man in den Jahren nach der Einführung eines neuen umfassenden Regelwerks,

wie dies die neue Strafprozessordnung darstellt, Zurückhaltung üben sollte, damit sich die neuen

Bestimmungen zuerst einmal bewähren können. Gestützt auf diese Überlegungen reichte die RK-SR

eine Motion ein, die den Bundesrat beauftragt, nach einer Prüfung der Praxistauglichkeit der
geltenden Strafprozessordnung dem Parlament die erforderlichen Gesetzesanpassungen bis Ende

2Ol8 zu beantragen (14.3383). Die Motion wurde von beiden Räten angenommen, und die

Rechtskommissionen beschlossen, im Bereich der Strafprozessordnung Zurückhaltung zu üben und

die Vorschläge des Bundesrates abzuwarten, sofern kein grosses und dringendes Problem gelöst

werden muss.

Dem Anliegen der vorliegenden Standesinitiative steht die Kommission nicht grundsätzlich negativ
gegenüber. Sie ist insbesondere der Meinung, dass die Teilnahmerechte einen wichtigen Punkt

darstellen, welcher im Rahmen der Arbeiten zur Motion 14.3383 zu überprüfen ist. Die

Standesinitiative des Kantons Basel-Landschaft betrifft aus Sicht der Kommission jedoch kein

wichtiges und dringendes Problem, das gelöst werden muss, bevor man Kenntnis von den

Resultaten der Arbeit im Rahmen der Motion 14.3383 hat'
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Die Kommission gibt zu bedenken, dass die spezifische Anpassung einzelner Bestimmungen das
Gesamtkonzept der Strafprozessordnung aus dem Gleichgewicht bringen und zu Widersprüchen
führen könnte. Sie bevorzugt daher den Weg einer ganzheitlichen Überprüfung und Anpassung der
Strafprozessordnung gegenüber einer stückweisen Revision. Namentlich die Bestimmungen
bezüglich der Teilnahmerechte stehen zu verschiedenen anderen Bereichen der
Strafprozessordnung in einem engen Zusammenhang. Eine allfiillige Abänderung ist daher
sinnvollerweise im Gesamtkontext des Gesetzes vorzunehmen.

Weiter ist die Kommission der Ansicht, dass bei der Beurteilung der Teilnahmerechte auch die Sicht
der Strafuerteidigung berücksichtigt werden müsse. So wurde die Strafprozessordnung gerade auch
mit dem Ziel revidiert, die Stärkeverhältnisse zwischen der Anklage und der Verteidigung im
Gleichgewicht zu halten. Wie auch das Bundesgericht festgehalten hat, bilden die gestärkten partei-
und Teilnahmerechte der Beschuldigten bei Beweiserhebungen einen vom Gesetzgeber
ausdrücklich angestrebten Ausgleich zu der starken Stellung der Staatsanwaltschaft im
Vorverfahren. Diese komplexen Zusammenhänge illustrieren die Wichtigkeit einer Gesamtschau und
sprechen gegen eine isolierte Anpassung einzelner Bestimmungen.
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Präsident (Bischofberger lvo, Präsident): Sie haben einen schriftlichen Bericht der Kommission erhalten. Die

Kommission beantragt mit 11 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung, der lnitiative keine Folge zu geben.

Jositsch Daniel (S, ZH), für die Kommission: Die Standesinitiative Basel-Landschaft möchte verschiedene

Anpassungen der Strafprozessordnung, namentlich in folgenden Bereichen: erstens betreffend die Teilnahme-

rechte, zweitens betreffend die Protokollierungsvorschriften und drittens betreffend die Voraussetzungen für
die Untersuchungshaft.
Die Strafprozessordnung ist seit 201 1.jn Kraft. Es gab bereits verschiedene Vorstösse mit dem Ziel, diese neue

Strafprozessordnung einer erneuten Überprüfung und anschliessenden Revision zu unterziehen. Der Stände-

rat und der Nationalral haben auf der Basis einer Motion der Kommission für Rechtsfragen des Sländerates
(14.3383) entschieden, eine Gesamtüberprüfung der Strafprozessordnung, die bis Ende 2018 erfolgen soll,

abzuwarten, bevor im Rahmen einer Gesamtevaluation und Gesamtanpassung die verschiedenen Bereiche,

die in der Strafprozessordnung als fehlerhaft identifiziert worden sind, revidiert und angepasst werden sollen.

Dies ist der Grund, warum Vorstösse, die die Strafprozessordnung betreffen, grundsätzlich nicht angenommen
werden. Vielmehr werden die jeweiligen Problembereiche im Rahmen dieser Gesamtevaluation betrachtet. Die

einzige Frage, die sich hier stellt, ist die, ob die Nachbesserungen der Schweizerischen Strafprozessordnung

tatsächlich dringlich sind, wie dies im Titel zum Ausdruck komml, und ob es also notwendig ist, noch vor dieser
Evaluation etwas zu unternehmen.
Zum einen ist die Kommission der Ansicht, dass man selbst dann, wenn man nun sagen würde, die Sache

sei dringlich, und deshalb dieser lnitiative Folge geben würde, zeitlich nicht viel gewinnen würde. Zum an-

dern ist die Kommission der Ansicht, dass die Dringlichkeit nicht gegeben ist und dass vor allem eben eine

isolierte Lösung einzelner schwieriger Bereiche, die hier angesprochen werden, wenig Sinn machen würde.

lnsbesondere die Teilnahmerechte werfen verschiedene Fragen auf. Die Teilnahmerechte sind in ein austa-

riertes Gesamtkonzept eingebettet, wo eben ein Gleichgewicht zwischen Verteidigungsrechten und Rechten

der Anklagebehörde gewährleistet sein muss. Hier will man nicht einfach in einer Richtung an einer Schraube

drehen, weil dann die Gefahr besteht, dass man die Balance verliert.

AB 2016 S 1249 / BO 2016 E 1249

Das heisst zusammengefasst, dass die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates zu folgendem Schluss
gekommen ist: Erstens liegt keine Dringlichkeit vor. Zweitens ist es bei einzelnen Bereichen nicht ganz klar,

in welche Richtung eine Revision gehen müsste. Deshalb ist es zwingend notwendig abzuwarten, bis eine

Gesamtevaluation vorliegt.
Aus diesen Gründen beantragt lhnen die RK-SR, dieser lnitiative keine Folge zu geben, dies mit dem klaren

Stimmenverhältnis von 112u0 bei 1 Enthaltung.

Der lnitiative wird keine Folge gegeben
ll n'est pas donné suite à l'initiative

A I e.ol .zot a.rr 1t1
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Kt. lv. BL. Dringliche Nachbesserungen der Schweizerischen
Strafprozessordnung

Bericht der Kommission für Rechtsfragen vom 2. November 2A17

Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates hat an ihrer Sitzung vom 2. November 2017 die
vom Kanton Basel-Landschaft am 3. Dezember 2015 eingereichte Standesinitiative vorgeprüft.

Mit der Standesinitiative wird die dringliche Nachbesserung diverser Bestimmungen der
Strafprozessordnung (Art. 78, 147 und 221 StPO) gefordert.

Antrag der Kommission

Die Kommission beantragt mit 21 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen, der Standesinitiative keine

Folge zu geben.

(Kategorie V)

lm Namen der Kommission
Der Präsident:

Jean Christophe Schwaab

lnhalt des Berichtes
1 Text und Begründung
2 Stand der Vorprüfung
3 Erwägungen der Kommission
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I Text und Begründung

1.1 Text

Gestützt auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung reicht der Kanton Basel-Landschaft
folgende Standesinitiative ein :

1. Artikel 147 Absalz 4 stPo sei wie folgt zu ergänzen (neuer zweiter satz):
4 Beweise, die in Verletzung der Bestimmungen dieses Artikels erhoben worden sind, dürfen nicht
zulasten der Parteiven¡¿ertetwerden, die nicht anwesend war. Aussagen zulasten einer Partei sind
ven¡vertbar, wenn diese wenigstens einmalwährend des Verfahrens hinreichend Gelegenheit hatte,
ihr Fragerecht auszuüben.
2. Artikel 78 StPO sei wie folgt zu ändern:
a. es sei auf geeignete Weise klarzustellen, dass bei Einsatz technischer Hilfsmittel die Pflicht zur
un mittelbaren, gleichzeitigen Protokollieru n g nicht besteht;
b. es sei in Aftikel 78 Absatz 5bis StPO die Passage "im Hauptverfahren" ersatzlos zu streichen,
damit klar wird, dass diese Regelung auch für das Vorverfahren gilt;
c. es sei auf geeignete Weise klarzustellen, dass vorbehältlich Artikel 78 Absatz 3 StPO auch
Transkriptionen sich wie direkte Protokollierungen auf die wesentlichen Elemente beschränken
können.
3. Artikel 221 Absatz I Buchstabe c StPO sei wie folgt zu ändern:
"durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer erheblich gefährdet, (nachdem
sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat.)"

1.2 Begründung

Allgemeine Bemerkungen
1. Die Schweizerische Strafprozessordnung ist am 1. Januar 2011 in Kraft getreten. Es war klar,
dass damit für die mit der Strafverfolgung befassten kantonalen Behörden tiefgreifende
Umstellungen verbunden waren. Unser Kanton verfügte bereits über eine moderne kantonale
Strafprozessordnung, insofern waren viele der nunmehr gesamtschweizerischen Regelungen nicht
neu. Allerdings hat sich rasch gezeigt, dass bestimmte besonders weitgehende Regelungen in der
Praxis zu erheblichen Schwierigkeiten führen, die Durchführung von Strafuerfahren unnötig
erschweren oder geradezu infrage stellen. Dies haben auch verschiedene überkantonale Gremien
festgestellt:
- die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz, neu Schweizerische
Staatsanwaltschaftskonferenz (SSK), hat sich mit einer "Mängelliste" an die Konferenz der
kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJpD) gewandt;
- die KKJPD hat am 22. Dezember 2014 ein Schreiben mit den dringlichen änderungsbedürftigen
Punkten an die Kommissionen für Rechtsfragen des National- und des Ständerats sowie an die
Vorsteherin des EJPD gerichtet;
- verschiedene Urheber von Vorstössen auf Bundesebene, namentlich die Kommission für
Rechtsfragen des Ständerats mit ihrer Motion 14.3383, welche von den eidgenössischen Räten
angenommen wurde.
Aufgrund der Motion 14.3383 ist der Bundesrat beauftragt, die Praxistauglichkeit der geltenden
Strafprozessordnung zu überprüfen und bis Ende 2018 dem Parlament die erforderlichen
Gesetzesanpassungen zu beantragen. ln den Beratungen bestand dahingehend Konsens, dass es
einige Jahre dauern werde, bis sich die Praxis an dieses neue Regelwerk gewöhnt und sich die
Rechtsprechung gefestigt habe und klar werde, in welchen Punkten Verbesserungen oder
Korrekturmassnahmen notwendig seien. Bis der Bundesrat diese komplexe Prüfung vorgenommen
habe, wollen sich die Kommissionen für Rechtsfragen in Zurückhaltung üben und parlamentarischen
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lnitiativen im Bereich des Strafprozessrechts nur Folge geben, wenn diese ein grosses und
dringliches Problem aufgreifen.
Landrat und Regierungsrat des Kantons Baselland gehen im Einklang mit der KKJPD mit dieser
Haltung in zweierlei Hinsicht einig: Grundsätzlich braucht es eine fundierte Evaluation der neuen
Bestimmungen im Sinne der obigen Ausführungen. Allerdings sind heute Punkte erkennbar, bei
welchen sowohl Handlungsbedarf als auch Dringlichkeit ausser Frage stehen. Deshalb soll fÍ.ir die
wesentlichen dringlichen Punkte zum lnstrument der Standesinitiative gegriffen werden.
2. Formell stützt sich diese Standesinitiative auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung vom 18.
April 1999 und Paragraf 67 Absatz 1 Buchstabe b der basellandschaftlichen Kantonsverfassung,
welche in Verbindung mit Paragraf 36 Absatz 1 Buchstabe b des Landratsgesetzes die Zuständigkeit
des Landrates definieren. Die Standesinitiative ist bewusst nicht als ausformulierter Entwurf
vorgesehen, sondern in Form einer allgemeinen Anregung, um den Spielraum und die Möglichkeiten
auf Bundesebene nicht unnötig einzuschränken und Lösungen vorwegzunehmen.
Landrat und Regierungsrat erachten die Bereinigung der oben erörterten Punkte als ebenso
gewichtig wie vordringlich. Da es um abschliessende Regelungen des Bundesrechts geht, ist keine
Lösung im Rahmen kantonaler Gesetzgebung möglich, sondern nur ein Vorstoss an den Bund.
Dafür ist die Standesinitiative das beste Mittel; sie ist auch gemäss Artikel 160 Absatz 1 der
Bundesverfassung zulässig, weil die Strafuerfolgung Sache der Kantone ist und deshalb kantonale
Behörden diesen Schwierigkeiten ausgesetzt sind.

2 Stand der Vorprüfung

Die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates hat die lnitiative an ihrer Sitzung vom 30. August
2016 vorgeprüft und mit 11 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung beschlossen, ihr keine Folge zu geben.

Am 15. Dezember 2016 hat der Ständerat ohne Gegenstimme beschlossen, der lnitiative keine
Folge zu geben.

3 Erwägungen der Kommission

Die Kommissionen für Rechtsfragen mussten sich in den letzten Jahren verschiedentlich mit
Geschäften betreffend die neue Strafprozessordnung befassen. Angesichts dessen wurde eine
grundsätzliche Diskussion über die Vorgehensweise in diesem Themenbereich geführt. Die
Rechtskommissionen hielten fest, dass man in den Jahren nach der Einführung eines neuen
umfassenden Regelwerks, wie dies die neue Strafprozessordnung darstellt, Zurückhaltung üben
sollte, damit sich die neuen Bestimmungen zuerst einmal bewähren können. Gestützt auf diese
Überlegungen haben beide Räte eine Motion angenommen, die den Bundesrat beauftragt, nach
einer Prüfung der Praxistauglichkeit der geltenden Strafprozessordnung dem Parlament die
erforderlichen Gesetzesanpassungen bis Ende 2018 zu beantragen (14.3383). Angesichts dieses
Auftrags haben die Rechtskommissionen beschlossen, im Bereich der Strafprozessordnung die
Vorschläge des Bundesrates abzuwarten, sofern kein grosses und dringendes Problem gelöst
werden muss.

Dem Anliegen der vorliegenden Standesinitiative steht die Kommission nicht grundsätzlich negativ
gegenüber. Sie ist insbesondere der Meinung, dass die Teilnahmerechte einen wichtigen Punkt
darstellen, welcher im Rahmen der Arbeiten zur Motion 14.3383 zu überprüfen ist. Die
Standesinitiative des Kantons Basel-Landschaft betrifft aus Sicht der Kommission jedoch kein
wichtiges und dringendes Problem, das gelöst werden muss, bevor man Kenntnis von den
Resultaten der Arbeit im Rahmen der Motion 14.3383 hat.
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Le président (de Buman Dominique, président): Vous avez reçu un rapport écrit de la commission. Celle-ci
propose, par 21 voix sans opposition et avec 2 abstentions, de ne pas donner suite à I'initiative.

Der lnitiative wird keine Folge gegeben
ll n'est pas donné suite à I'initiative
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